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Bundessektion Finanz 
1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Tel. 639661/288 DW 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1010 Wien 

L 

Unser Zeichen - bitte anführen 

Zl: 187/87/2/Pe/Te 

..J 

Ihr Zeichen 

Betr.: Allgem. Begutachtungsverfahren zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes zum Zollgesetz 1955 

Bezug: GZ BMF Zl .Z-200/1-11172/87 vom 14.5.1987 u. 
GZ BMF Zl .Z-200/4-111/2/87 vom 30.6.1987 

Sehr geehrter Herr Präsident7 

AB 15. JUNI 1987 

NEUE TEL. NR. 

53454 

Wien, 

... 
13'j Augvst 1�9ß.L 

i . 2 r .I". . "  .'.:' ��- 67 
ZI. . ...................... ...... . .  ' '(:.1:/ .. ... _._ 

in den Beilagen übermittelt die Bundessektion Finanz eine Stellungnahme 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das ZOllgesetz 1955 geändert 

wird7 mit der Bitte um Kenntnisnahme und weitere Veranlassung. 

Be i 1 agen! 

DVR:0046655 

Mit vorzügl icher Hochachtung 

f.d. 

Vors i tzender 
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Osterreichiscrer Gevverkschaftsburd 
') GEWERKSCHAFT ÖFFENTUCHER DIENST 

@ 0 @) Bundessektion Finanz 
1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Tel. 63 96 61/288 DW 

An den 

Leiter der AbteiLung III/2 

Min.Rat Dr. F UCHS 

BM für Finanzen 

AB 15. JUNI 1987 
NEUE TEL. NR. 

53454 

L HimmeLpfortgasse 4 -8 � 
1010 W i e  n 

Unser Zeichen - bitte anführen 187/2/8 7/Pe / Telhr Zeichen 

Betr.: ALLgem.Begutachtungsverfahren zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes zum ZoLLgesetz 1955 

Bezug: GZ BMF ZL.Z-200/1-III/2/87 vom 14.5.1987 u. 
GZ BMF ZL. Z-200/4 - III/2/87 vom 30.6.1987 

Sehr geehrter Herr MinisteriaLrat! 

Wien, 12. August 1987 

Aus den Ausführungen über die Notwendigkeit der ZoLLgesetz­

noveLLe geht hervor, daß der Ausgangspunkt (ProbLem) für 

die in Ansicht gesteLLte NoveLLe des ZoLLgesetzes die Ge­

währung Von ZoLLbegünstigungen im Zusammenhang mit dem 

neuen ZoLLtarif. die FoLgen der VerLetzung der SteLLungs­

pfLicht im Anweisungsverfahren, die Lockerung des NämLich­

keitsprinzipes im Vormerkverkehr und die ZuLassung Von Schecks 

bei BarzahLungen war. 
Schon daraus kann nach Denkgesetzen abgeLeitet werden, daß die 
NeuregeLung der ZoLLwachebefugnisse keine gesetzLiche Not­
wendigkeit darsteLLt, sondern eher den Intentionen der ZoLL­
wache oder aber der zukünftigen ZieLvorgabe der VerwaLtung 
über eine Langfristige PersonaL- und OrganisationsentwickLung 
in der ZoLLverwaLtung dient. 

Mit Bestürzung wurde festgesteLLt, daß nunmehr eine Erweiterung 

der ZoLLwachebefugnisse in das ZoLLgesetz einfLießen soLL. 

Mit Betroffenheit muß die Bundessektion Finanz festhaLten, daß 

ganz offensichtLich über die noch immer offenen Fragen zwischen dem 
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von Zollbegünstigungen �m Zusammenhang mit dem neuen ZoLLtarif, 

die FoLgen der VerLetzung der Stellungspflicht im Anweisungs­

verfahren, die Lockerung des NämLichkeitsprinzipes im Vormerk­

verkehr und die ZuLassung von Schecks bei BarzahLungen war. 

Schon daraus kann nach Venkgesetzen abgeLeitet werden, daß die 

NeuregeLung der Zollwachebefugnisse keine gesetzLiche Notwendig­

keit darsteLLt, sondern eher den Intentionen der Zollwache ode� 

aber der zukünftigen ZieLvorgabe der VerwaLtung über eine Lang­

fristige PersonaL- und Organisationsentwicklung in de� ZoLLve�-

waLtung dient. 

Die sprachLiche Ausdehnung de� bisher in einem Para­

graph zusammengefaßten Zollwachagenden soLL den Anschein e�­

wecken, daß in der ZoLLverwaLtung vermehrt Exekutivdienstbelange 

zu bewäLtigen sind. Die Anwesenheit zahlreicher Zollwachebeamter 

auf den ZoLLämtern soLL sich im Gesetz widerspiegeLn. Daß den für 

die PersonaLstruktu� der ZoLLve�waLtung Ve�antwortLichen an der 

Optik geLegen ist, kann den ErLäuterungen zum Entwurf (s. S. 4 

zu Art. I Z. 3 1. Satz: " ... soLL die ZoLLwache stärker aLs bis­

her im Gesetz verankert we�den") entnommen werden. Offenbar ist 

der VerwaLtung an einem Zurückdrängen des ziviLen Zolldienstes 

und einer Ausbreitung der ZolLwache geLegen. 

Konkret wird wie foLgt SteLLung genommen: 

Zu § 22 ZoLLG: 

Die Änderung des § 22 ist von den zu ändernden Bestimmungen der 

§§ 2 9  und 4 1  ZoLLG abzuLeiten. 
ProbLem: 

Die Erweiterung der Abfertigungsbefugnisse der ZoLLämter zweiter 
KLasse im Jahr 1974 war zumindest ein wesentLicher Ausgangspunkt 
der heutigen ProbLemsteLLung im Bereich der Abgrenzung der Dienst­
zweige. Diese Befugnisse werden einerseits von der Zollwache 
anspruchsbegründend und andererseits von der VerwaLtung anordnend 
auch für die Verwendung der ZoLLwache bei den ZoLLämtern erster 
KLasse verwendet. Die Primärverwendung der Zollwache nach § 23 
Abs.1 ZoLLG scheint nicht mehr zu existieren. 
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Die mit einer Kannbestimmung überhaupt mögLiche Sekundärver­

wendung der Zollwache nach § 23 Abs.2 ZoLLG ist �n permanenter 

VerLetzung des Gesetzesauftrages zur Erstverwendung der ZoLL­

wache geworden, wobei a�ch schon die AusbiLdung und SchuLung 

der Zollwache auf diese Tatsache ausgerichtet ist. Keineswegs 

wird dabei auf das Erfordernis zur Uniformierung und Bewaffnung 

nach der Art des Dienstes Rücksicht genommen. ObwohL weder das 

Gesetz noch der Kommentar direkt darüber befindet, daß zur Leitung 

der ZoLLämter zweiter KLasse Zollwachebeamte zu besteLLen sind, 

ist die Leitung dieser ZoLLämter ausschLießLich den ZoLLwache­

beamten vorbehaLten. Hiezu erhebt sich die grundsätzLiche Frage, 

ob die KLasseneinteilung der ZoLLämter zukünfti g überhaupt bei­

behalttn werden soLL und ob ein Zollwachebeamter mit dem Status 

eines Exikutivorganes über�Gupt nach verfassungsrechtlichen 

.
Bestimmungen aLs Behördenleiter eingesetzt werden kann. 

BezügLich der Abfertigungsbefugnisse der ZoLLämter zweiter KLasse 

muß unmißverständlich ausgeführt werden, daß die praktische 

Handhabung der im § 22 Abs.2 Lit.b normierten Befugnisse der 

ZoLLämter zweiter KLasse eine in tatsächLichen Auswirkungen 

erkennbare Unterscheidung zu den Befugnissen der ZolLämter 

erster KLasse nicht mehr zuläßt und diese Tatsache Von der 

VerwaLtung auch gutgeheißen wird. SeLbst Marktordnungswaren und 

ausgLeichsabgabenpflichtige Waren, geschweige denn wertzolL­

pflichtige Waren, sind heute nur den ZoLLämtern erster KLasse 

vorbehaLten. 

Weder der bisherige Gesetzestext noch der bisherige Kommentar 

dazu erwähnt, daß ZoLLämter 11. KLasse von Bediensteten der 

Zollwache oder Organen der Zollwache geLeitet werden. Auch 

die ggst. NoveLLe sieht dazu keine Änderung vor. Daß aber gerade 

die äußerst unbestimmten Abfertigungsbefugnisse der ZÄ II.KLasse 

in der NoveLLe 527/1974 und das Faktum, daß ZÄ II.KLasse nur von 

Zw-Organen geLeitet werden, von den bei den ZÄ I. KLasse dienst­

verrichtenden Zollwachebeamten dazu benützt werden, Ansprüche 

auf Dienstverwendungen zu erheben, weLche mit einer Uniformierung 
und Bewaffnung nicht das geringste zu tun haben, wird in diesem 
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Zusammenhang offensichtlich nicht erkannt oder negiert. 

Es sollte überhaupt die rechtserhebliche Frage der Ver­

wendung eines EXEK UTIVORGANES als BEHÖRDENLEITER einer 

verfassungsrechtlichen Überprüfung unterzogen werden. 

Dazu muß unbedingt mit beachtet werden, daß der Zollamts­

leiter eines ZA II.Klasse letztendlich keine anderen 

Dienstgeschafte ausübt, als ein ziviler BehBrdenvorstand 

eines ZA I.Klasse. Die Unterschiede liegen nur im fachlichen 

Bereich hinsichtlich Schwierigkeitsgrad und Zustandigkeit. 

Eine Uniformierung und Bewaffnung ist für den Leiter eines 

ZA II.Klasse genausowenig erforderlich, wie die eines Leiters 

eines ZA I.Klasse. 

LBsung: 

Die Klasseneinteilung der Zollamter ist weder organisatorisch 

noch aus Gründen der sparsamen Gebarung erforderlich. Somit 

kBnnte auch die Frage der Notwendigkeit des Nebeneinanders von 

Zollamtern und Zollwachabteilungen gelBst werden. Insbesondere 

dort, wo seit Jahrzehnten infolge der Verkehrsgegebenheiten 

die Organe der Zollwache ausschießlich oder nahezu ausschießlich 

Zollamtsdienst verrichten. Daß ein EXEKUTIVBEAM TER solch einer 

BehBrde I. Instanz vorstehen soll, ist also weder begründbar 

noch zweckmaßig. 

Zu § 23 ZollG: 

Abs. 3) " ..... als Organe von Zollamtern eingesetzt werden. " 

Die hier beabsichtige "Begriffsklarung " anstelle des bisherigen 

Gesetzeswortlautes: " Unbeschadet ihrer Befugnisse als Zollwache­

organe kBnnen AngehBrige der Zollwache standig oder vorüber­

gehend zur Dienstleistung bei Zollamtern als deren Organe her­

angezogen werden ... ", führt zu einer Festschreibung der MBglich­

keit, Zollwachebeamte in Organfunktionen bei Zollamtern einzu­

setzen. Dieses Ansinnen ist abzulehnen, da gem. § 5 Verfassungs­

übergangsgesetz 1929, BGEL 393/1929, WachkBrpern nur Aufgaben 

polizeilichen Charakters übertragen sind. 

Charakteristisch für den Begriff " WachkBrper" ist seine Hilfs­

funktion im Rahmen der staatlichen Verwaltung, was auch im Text 
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des Abs.6 der Nov. zum Ausdruck kommt. Dort �ird es f�r 

notwendig erachtet, die Zurechenbarkeit Von AmtshandLungen 

von Angehörigen einer Z�LLwachabteiLung gesetzLich zu 

normieren (Abs. 6 NoveL Le 88) . 

Neben diesen sehr weitgehenden, aber zurKLarsteLLung not­

wendigen Betrachtungen fehLt dem Abs.3 in der nov. Fassung 

nach: "aLs Organe von ZoLLämtern eingesetzt werden ", ein 

Beistrich mit dem Zusatz: "soferne aus der Natur der Dienst­

verrichtung eine Uniformierung und Bewaffnung erforderLich 

ist ". Ohne diesen HaLbsatz ist der bisherige Zustand trotz 

des NeuformuLierten Abs. 7, " ... haben ihren Dienst unifor­

miert und bewaffnet zu versehen ", nicht zu ändern, da die 

zu unbestimmt ausgedr�ckte MögLichkeit einer ziviLen und nicht 

bewaffneten �enstesaus�bung der AusLegung T�r und Tor öffnet. 

Außerdem wird dadurch die "Nichtexekutive " Verwendung der ZoLL­

wache nicht verhindert. 

Dieses differenzierte Organisationssystem ist nicht nur weit­

gehend �berfL�ssig, sondern auch teuer. Dies hat der Rechnungs­

hof in seiner Einschau 1984 beim HauptzoLLamt Wien neben 

"sonstigen einschLägigen MängeLn zum Thema " ganz eindeutig 

festgesteLLt. Aus Gr�nden der Sparsamkeit sind ZoLLwachab­

teiLungen nur dort einzurichten, wo eine Behörde weder notwendig 

noch vorhanden ist. Eine Organisationsform entsprechend der 

Bundesgendamerie würde der jetzigen weitg�ena �berhoLten 

PhiLosophie der ZoLLwacheabteiLungen überaLL dort, wo mehr aLs 

drei ZoLLwachebeamte bei einem ZoLLamt Dienst verrichten mehr 

dienen und die Dienstverrichtungen bei den ZoLLämtern würden sich 

neben der Hauptaufgabe aLs "EXEK UTIVORGANE " auf die vom Gesetz­

geber immer gemeinten Ausnahmen beschränken. ALLe jene ZoLLwache­

beamten, die ständig bei einem ZoLLamt Dienst verrichten, sind 

diesem zur dauernden Dienstverrichtung zuzuweisen; eine paraLeLL 

Laufende DiensteinteiLung und Adjustierungsbeaufsichtigung durch 

einen ZoLLwacheabteiLungsleiter, der nicht selten ausschLießlich 

über nur dem Zollamt zugeteilte Beamte verfügt, ist unzeitgemäß 
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und widerspricht allen verfassungsgesetzlichen Bestimmungen 

der Zweckmaßigkeit, Sparsamkeit und Gesetzmaßigkeit einer 

Verwaltung. 

Abs.6) Es kann sinnvoller weiter nur heißen " ... von Ange-

hörigen der Zollwache ... "; nur diese Diktion wird dem in 

Lehre und Rechtsprechung gepragten Grundsatz gerecht, daß 

Wachkörper als Hilfsorgane der Behörden zu fungieren haben. 

Abs.7) die Einleitung "Die Zollwachebeamten haben ihren 

Dienst uniformiert und bewaffnet zu versehen, ... " sollte mit 

dem Halbsatz fortgesetzt werden, welcher wie folgt lauten 

könnte: "soweit der Leiter der Behörde, in dessen Auftrag die 

Amtshandlung erfolgt oder der die Amtshandlung zuzurechnen ist, 

im Hinblick auf die Art der Amtshandlungen Ausnahmen verfügt ". 

Der Autor der Novelle stellt sehr richtig fest, daß die grund­

satzliehe Pflicht besteht, daß Zollwachbeamte uniformiert und 

bewaffnet Dienst zu versehen haben. Offensichtlich ist aber 

verkannt worden, daß der vorgesehene zweite Halbsatz in der 

novellierten Fassung aller Voraussicht nach die Ausnahme wieder 

zur Regel und umgekehrt machen wird. Dies darf wie folgt er­

lautert werden: 

Man muß den jeweiligen Behördenleitern wohl zutrauen 

zu beurteilen, wann und wo eine von der Uniformierung und Be­

waffnung erforderlich und gerechtfertigt ist, die in der Novelle 

unbestimmt zitierten "Dienstvorschriften " sind den zivilen Be­

hördenleitern nicht nur weitgehend unbekannt, sondern nach 

herrschender Auffassung haben sie keinerlei Zustandigkeit �n 

dieser Frage. Da aber mit der Uniformierung und Bewaffnung ganz 

erhebliche besoldungsrechtliche und dienstrechtliche Konsequenzen 

verbunden sind und bei der Wahrnehmung von exekutiver Tatigkeit 

die fallweise " Nichtuniformierung und Nichtbewaffnung " nur eine 

Ausnahme darstelLen kann, ist es dem Behördenleiter auch in 

quantitativer Hinsicht zuzumuten, derartige Verfügungen für den 

Einzelfall zu treffen. Anders gemeint würde es bedeuten, daß der 
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Abteilungsleiter einer Zollwacheabteilung, der ja �n organi­

satorischer und dienstrechtlicher Hinsicht ausschLießLich der 

Finanzlandesdirektion untersteLLt ist, in jeden behördLichen 

Verwaltungsakt (Abgabenakt, Steuergeheimnis) z.B. bei abgaben­

rechtlichen Erhebungen ode� in jeden sonstigen VerwaLtungsvor­

gang, der z.B. Dienstverrichtungen gem. Abs. 6} der NoveLLe 

ausLöst, Einsicht zu nehmen hätte, um überhaupt die Anordnung 

im Sinne des 2. Halbsatzes des Abs. 7} der NoveLLe treffen zu 

können (Uniformierung und Bewaffnung, ja oder nein?) . Die bis­

herige Praxis hat überdeutLich gezeigt, daß z.B. im Bereich eines 

Hauptzollamtes Zollwachbeamte aLs "AbgabenrechtLiche Erhebungs­

organe " oder in Ausübung der "Besonderen Zollaufsicht " nahezu 

ausschLießLich in ZiviL und ausschLießLich ohne Dienstwaffe 

diese Dienstaufträge voLLzogen haben. Die Entscheidung über das 

Tragen der Uniform und die Mitnahme der Dienstwaffe wa� ihnen 

konkret gesagt seLber überLassen, wobei pikanterweise angemerkt 

werden muß, daß die Dienstwaffen dieser angesprochenen 

Organe seit vieLen Jah�en ihre� Verfügungsmacht dadurch ent­

zogen sind, daß sie in sicherer Verwahrung an einem zentraLen 

Ort außerhalb ihrer DienststeLLe Lagern. 

Diese Letzten Ausführungen zeigen wohL ganz deutLich 

und unwiderLegba� auf, weLche "Verir�ungen " die Verwendung des 

äLtesten Wachkörpers der R?pubLik geprägt haben. Es muß daher 

festgesteLLt werden, daß der Sinn und Zweck eines in de� Bundes­

verfassung kLa� determinierten Wachkörpers entweder überhaupt 

nicht erkannt wird oder aber aus weLchen Gründen auch immer, man 

sich in rechtswidriger Weise darüber hinwegsetzt. Die Unter­

scheidung der Notwendigkeit des Einsatzes uniformierter und 

bewaffneter Zollorgane (Zollwache) oder ziviLer Zollorgane kann 

mit einem Satz wie foLgt definiert werden: 

AmtshandLungen, weLche in ihrer Natur die Herbeiführung des Dienst­

zweckes offensichtLich nur �n Uniform, gegebenenfaLLs sogar mit 

Einsatz geLinderer MitteL und LetztendLich der Dienstwaffe, mögLich 

erscheinen Lassen, sind "kLassische exekutive Dienstverrichtungen ". 

Die AmtshandLungen von nichtuniformierten Erhebungsorganen, die 

noch dazu nicht einmaL bewaffnet sind, gehören sicherLich nicht dazu. 
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Es ist auch bezeichnend für die unhaltbaren Zustände hinsichtlich 

einer Abgrenzung, daß unter "Dienstvorschriften" offensichtlich 

die antiquierte Zollwachvorschrift zählt, welche eine Verordnung 

des BMfF vom 30.8. 1922, V.BL.Nr. 201, darstellt, die auf dem 

Zollgesetz STGBL. 250/1920 fußte, welches aber gem. dem § 192 

ZollG in der geltenden Fassung längst außer Kraft gesetzt ist. 

Gerade in dieser Vorschrift, die der Einfachheit halber noch 

als Dienstvorschrift ohne Rechtscharakter nach außen verwendet 

wird, sind die Verwendungen der Zollwachebeamten u.a. auch als 

Zollamtsleiter zJ II.Klasse genannt. 

Somit ist die Formulierung im Abs.3 zum § 23 �n der Fassung der 

jetzt zu begutachtenden Novelle, " wenn sie nicht selbst zum 

Leiter eines Zollamtes bestellt sind ... Ir in höchstem Maße auf­

klärungsbedürftig, weil ihr jegliche rechtliche Grundsatzver­

ankerung fehlt. Überspitzt formuliert könnte man sagen, daß der 

Verwendung eines Zollwachebeamten als Zollamtsleiter eines ZA 

I.Klasse hiermit nich� im Wege stehen würde. 

Was die Leitung eines Zollamtes mit der in den einschlägigen 

Rechtsvorschriften (z.B. § 23 a ZollG in der novellierten Fassung) 

normierten Ausübung IrEXEK UTIVER Z WANGSGEWALTIr zu tun hat, kann 

wohl nicht so ohne weiters erklärt werden. Würde man aber dieser 

Ideologie folgen und noch mitbedenken, daß sie beim ZA II.Klasse 

stattfindet, müßte man konsequenterweise alle Bediensteten der 

Grenzzollämter durchgehend uniformieren und und bewaffnen. 

Weiters rollte der Grundsatz einer "sparsamen, zweck­

mäßigen und wirtschaftlichen Verwaltung" nicht unbeachtet bleiben, 

weil gerade in Zeiten, wo die Etaatsausgaben geradezu explodieren, 

der Kostenfrage eines Gesetzes höchste Priorität zukommt. 

Der Verfasser der Novelle schreibt im "Vorblatt" auf Seite 2, 

"daß die Vollziehung des Gesetzes in der geänderten Fassung keine 

zusätzlichen Kosten erfordern wird". 

Es muß jedoch neben der grundsätzlichen anzuzweifelnden 

Verwendungsfrage der Zollwache insbesondere auch die Kostenfrage 

der gegenwärtigen und noch zu erweiternden Personal- und 
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Organisationsform durchLeuchtet werden. 

Die Unruhe in der ZoLLverwaLtung zwischen den ZiviLbediensteten 

und der ZoLLwache rührt�fast ausschLießLich von der wesentLichen 

besoLdungsrechtLichen BessersteLLung der ZoLLwache gegenüber 

aLLen ziviLen Bediensteten in der ZoLLverwaLtung her. 

AbschLieße�d zu den §§ 22 und 23 darf noch eindeutig festge­

haLten werden, daß nach den aLLgemeinen Rechtsnormen den 

einzeLnen Gesetzen bestimmte zu regeLnde Aufgaben zugewiesen 

werden. 

Das ZoLLgesetz ist e�n Abgabengesetz, daß AVOG regeLt die 

Organisation der AbgabenverwaLtung, DienstrechtsangeLegenheiten 

werden im BDG behandeLt. Wenn nun - ohne Erfordernis - dienst­

rechtLiche BeLange in einem Abgabengesetz geregeLt werden, 

steLLt dies einen großen Eingriff in die Rechtssystematik des 

österr. Staates dar. 

Die angebLich bestehenden ProbLeme sind nicht so bedeutend, aLs 

daß sie einen derart gravierenden Eingriff in bestehende Grund­

sätze rechtfertigen würden. 

Zu § 9 ZoLLG: 

Der Argumentationsebene "Kürzung des PersonaLstandes und der 

Überstunden ... " kann sich der ZentraLausschuß keinesfaLLs 

anschLießen! 

Zu § 52 Abs.2) 

Dieser Absatz müßte die Anordnung enthaLten, daß �m FaLLe der 

Ansetzung einer Abgabenkontonummer in der WarenerkLärung, weLche 

zur bescheidmäßigen Gewährung einer NachhineinzahLung gem. § 1 75 

Abs.4 ZoLLG führt, die entsprechend am Abfertigungstag güLtige 

Abgabenkontonummer zu erkLären ist. 
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Im Falle von längst wide��ufenen Abgabenkontonumme�n stand 

das ZA Salzbu�g meh�mals vo� dem P�oblem. daß die Abgaben­

vo�sch�eibung und Einhebung mittels EDV nicht möglich ist. 

Eine Vo�sch�eibung gem."§ 174 Abs.2 ZollG schien ebenfalls 

nicht meh� möglich, da die Wa�e ausgefolgt wa�. An eine� 

Vo�sch�eibung "K�aft Gesetzes" scheite�te es offensichtlich 

da�an, weil "keine un�ichtigen Angaben" im Sinne des lit.c) 

gemacht wu�den. Dies deshalb, so a�gumentie�te man, weil de� 

§ 52 ZollG diese Angabe de� Abgabenkontonumme� nicht exp�essiv 

ve�bis fo�de�t! 

Zu § 52 Abs.4 d�itte� Satz: 

SoLlte du�ch einen weite�en Satz wie folgt e�gänzt we�den: 

"Ebenso gilt dies fü� Un�ichtigkeiten, die zu einer' neuen 

Selbstve�chnung und Gutsch�ift ode� E�stattung füh�en". 

Zu § 56 ZollG: 

Die Neufassung des § 56 Abs.4 ZollG (inne�e Beschau) sieht vo�, 

daß alles wa� übe� die äuße�e Beschau hinausgeht als inne�e 

Beschau anzusehen ist. Von de� Feststellung du�ch die inne�e 

Beschau nach den Maßstäben und Benennungen des Zollta�fis wi�d 

nicht meh� gesp�ochen. Hiedu�ch fälLt unzweifelhaft das E�­

fo�de�nis des qualitativen Wissens im Be�eich de� Wa�enkunde 

und de� Ein�eihung in den Zollta�if weg. Auf die möglichen 

Auswi�kungen da�f hingewiesen we�den. 

Zu § 172 ZollG: 

Die Bestimmungen des § 172 Abs.5 ZollG sind nach de� Neufassung 

auf Gegenstände des Tabak- und B�anntweinmonopols nicht anwend­

ba�. Im Hinblick da�auf, daß du�ch die Einfuh� von landwi�t­

schaft lichen p�odukten und de�en Ve�a�beitungsp�okukte aus 

Billigslände�n (z.B. Unga�n) eine wesentliche Schädigung de� 

inländischen Wi�tschaft schon wide�holt du�ch die Inte�essens­

ve�t�etungen bekundet wu�de, wä�e zumindest vo�zusehen, du�ch 
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Verordnung :luch andere Waren aLs Tabak- und Branntwein­

monopoLgegenstände von der grundsätzLichen Bestimmung 

des § 172 Abs.5 ZoLLG auszunehmen. 

Den restLichen Legistischen ÄnderungsvorschLägen und 

redaktioneLLen AngLeichungen im Zusammenhang mit den 

grundsätzLichen Änderungen durch die Einf�hrung des 

harmonisierten Verfahrens - wird exkLusive der detaiLLiert 

begr�ndeten Aussagen zu den einzeLnen GesetzessteLLen -

zugestimmt! 

Die Bundessektion Finanz erwartet eine entsprechende 

Ber�cksichtigung der mit großem Ernst und SorgfaLt er­

steLLten SteLLungnahme. 

Mit vorz�gLicher Hochachtung! 

F�r die Bundessqktion 

(Der 

/ 
( I f' --- -'-7 

Vorsitzende) . 
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